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munalen Trägers mehrere Agenturen für Arbeit, ist eine Agentur als federführend
zu benennen. Die Ausgestaltung und Organisation der Arbeitsgemeinschaften soll
die Besonderheiten der beteiligten Träger, des regionalen Arbeitsmarktes und der
regionalen Wirtschaftsstruktur berücksichtigen.

(2) Die Geschäfte der Arbeitsgemeinschaft führt ein Geschäftsführer. Er vertritt die
Arbeitsgemeinschaft außergerichtlich und gerichtlich. Können die Agentur für
Arbeit und die Kommunen sich die bei der Errichtung der Arbeitsgemeinschaft
nicht auf ein Verfahren zur Bestimmung des Geschäftsführers einigen, wird er von
der Agentur für Arbeit und den Kommunen abwechselnd jeweils für ein Jahr ein-
seitig bestimmt. Das Los entscheidet, ob die erste einseitige Bestimmung durch die
Agentur für Arbeit oder die Kommunen erfolgt.

(3) Die Arbeitsgemeinschaft nimmt die Aufgaben der Agentur für Arbeit als Leis-
tungsträger nach diesem Buch wahr. Die kommunalen Träger sollen der Arbeits-
gemeinschaft die Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach diesem Buch übertragen;
§ 94 Abs. 4 in Verbindung mit § 88 Abs. 2 Satz 2 des Zehnten Buches gilt nicht. Die
Arbeitsgemeinschaft ist berechtigt, zur Erfüllung ihrer Aufgaben Verwaltungsakte
und Widerspruchsbescheide zu erlassen. Die Aufsicht über die Arbeitsgemeinschaft
führt die zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle im
Benehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

(4) Die Agentur für Arbeit und der kommunale Träger teilen sich alle Tatsachen mit,
von denen sie Kenntnis erhalten und die für die Leistungen des jeweils anderen
Trägers erheblich sein können.

(5) (weggefallen)

§ 44b: Nach Maßgabe der Entscheidungsformel mit GG unvereinbar gem. BVerfGE v. 20.12.2007; 2008 I 27 – 2
BvR 2433/04 – u. – 2 BvR 2434/04 –
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§ 45 Gemeinsame Einigungsstelle

(1) Der gemeinsamen Einigungsstelle gehören ein Vorsitzender und jeweils ein Ver-
treter der Agentur für Arbeit und des Trägers nach § 44a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 oder 2 an,
der der Feststellung der Agentur für Arbeit widerspricht. Widerspricht die Kranken-
kasse, die bei Erwerbsfähigkeit Leistungen der Krankenversicherung zu erbringen
hätte, gehört der gemeinsamen Einigungsstelle auch der Leistungsträger nach §
44a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 an. Die Krankenkasse kann die gemeinsame Einigungs-
stelle anrufen und an ihren Sitzungen teilnehmen. Der Vorsitzende wird von beiden
Trägern gemeinsam bestimmt. Einigen sich die Träger nicht auf einen Vorsitzen-
den, ist Vorsitzender für jeweils sechs Monate abwechselnd ein Mitglied der
Geschäftsführung der Agentur für Arbeit und der Leiter des Trägers der anderen
Leistung.

(2) Die gemeinsame Einigungsstelle soll eine einvernehmliche Entscheidung an-
streben. Sie zieht im notwendigen Umfang Sachverständige hinzu und entscheidet
mit der Mehrheit der Mitglieder. Die Sachverständigen erhalten Entschädigungen
nach dem Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen. Die
Aufwendungen trägt der Bund. Die gemeinsame Einigungsstelle kann in geeigne-
ten Fällen bei der Begutachtung der Erwerbsfähigkeit von Arbeitsuchenden den
medizinischen Dienst der Krankenversicherung (§ 275 des Fünften Buches) als Sach-
verständigen hinzuziehen.

(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesministerium für
Gesundheit durch Rechtsverordnung Grundsätze zum Verfahren für die Arbeit der
gemeinsamen Einigungsstelle zu bestimmen.
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Kapitel 5
Finanzierung und Aufsicht

§ 46 Finanzierung aus Bundesmitteln

(1) Der Bund trägt die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende ein-
schließlich der Verwaltungskosten, soweit die Leistungen von der Bundesagentur
erbracht werden. Der Bundesrechnungshof prüft die Leistungsgewährung. Dies gilt
auch, soweit die Aufgaben von Arbeitsgemeinschaften nach § 44b wahrgenommen
werden. Eine Pauschalierung von Eingliederungsleistungen und Verwaltungskos-
ten ist zulässig. Die Mittel für die Erbringung von Eingliederungsleistungen und
Verwaltungskosten werden in einem Gesamtbudget veranschlagt.

(2) Der Bund kann festlegen, nach welchen Maßstäben die Mittel nach Absatz 1 Satz
4 auf die Agenturen für Arbeit zu verteilen sind. Bei der Zuweisung wird die Zahl der
erwerbsfähigen Bezieher von Leistungen zur Grundsicherung zugrunde gelegt. Bei
der Zuweisung der Mittel für die Leistungen nach § 16a wird die Zahl der erwerbs-
fähigen Bezieher der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende, die län-
ger als ein Jahr arbeitslos sind und das 18. Lebensjahr vollendet haben, zugrunde
gelegt. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung
des Bundesrates andere oder ergänzende Maßstäbe für die Verteilung der Mittel
nach Absatz 1 Satz 4 festlegen.

(3) Nicht verausgabte Mittel nach Absatz 1 Satz 5 sind zur Hälfte in das Folgejahr
übertragbar. Die übertragbaren Mittel dürfen einen Betrag von 10 vom Hundert des
Gesamtbudgets des laufenden Jahres nicht übersteigen.

(4) Die Bundesagentur leistet an den Bund einen Eingliederungsbeitrag in Höhe der
Hälfte der jährlichen, vom Bund zu tragenden Aufwendungen für Leistungen zur
Eingliederung in Arbeit und Verwaltungskosten nach Absatz 1 Satz 5 und § 6b Abs.
2. Jeweils zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November leistet die Bundes-
agentur an den Bund Abschlagszahlungen in Höhe von einem Achtel des im Bun-
deshaushaltsplan veranschlagten Betrags für Leistungen zur Eingliederung in Ar-
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beit und Verwaltungskosten nach Absatz 1 Satz 5 und § 6b Abs. 2. Bis zum 30. Januar
des Folgejahres sind die geleisteten Abschlagszahlungen den hälftigen tatsächli-
chen Aufwendungen des Bundes für Eingliederungsleistungen und Verwaltungs-
kosten des Vorjahres gegenüberzustellen. Ein zu hoch gezahlter Eingliederungs-
beitrag ist mit der Zahlung zum 15. Februar des Folgejahres zu verrechnen, ein zu
gering gezahlter Eingliederungsbeitrag ist mit der Zahlung zum 15. Februar des
Folgejahres zusätzlich an den Bund abzuführen. Ist der Haushaltsplan des Bundes
noch nicht in Kraft getreten, sind die Abschlagszahlungen nach Satz 2 auf der
Grundlage des Haushaltsplans des Vorjahres zu bemessen.

(5) Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und
Heizung nach § 22 Abs. 1, um sicherzustellen, dass die Kommunen durch das Vierte
Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt unter Berücksichtigung der
sich aus ihm ergebenden Einsparungen der Länder um jährlich 2,5 Milliarden Euro
entlastet werden.

(6) Der Bund trägt in den Jahren 2005 und 2006 jeweils 29,1 vom Hundert der in
Absatz 5 genannten Leistungen. Im Jahr 2007 trägt der Bund von den in Absatz 5
genannten Leistungen im Land Baden-Württemberg 35,2 vom Hundert, im Land
Rheinland-Pfalz 41,2 vom Hundert und in den übrigen Ländern 31,2 vom Hundert.
Im Jahr 2008 betragen diese Sätze im Land Baden-Württemberg 32,6 vom Hundert,
im Land Rheinland-Pfalz 38,6 vom Hundert und in den übrigen Ländern 28,6 vom
Hundert.

(7) Ab 2008 ergibt sich die in den Ländern jeweils geltende Höhe der Beteiligung des
Bundes an den in Absatz 5 genannten Leistungen nach Maßgabe der Entwicklung
der Bedarfsgemeinschaften. Sie bestimmt sich nach der Formel

BB(tief)t+1 = delta BG(tief)t,t-1 * 0,7 + BB(tief)t

Dabei sind: delta BG(tief)t,t-1 = (JD BG(tief)t / JD BG(tief)t-1 – 1) * 100

BB(tief)t+1 = Beteiligung des Bundes an den in Absatz 5 genannten Leistungen
im Folgejahr in Prozent
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BB(tief)t = Beteiligung des Bundes an den in Absatz 5 genannten Leistungen im
Jahr der Feststellung in Prozent

JD BG(tief)t = jahresdurchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften von
der Jahresmitte des Vorjahres bis zur Jahresmitte des Jahres der Feststellung

JD BG(tief)t-1 = jahresdurchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften von
der Jahresmitte des Vorvorjahres bis zur Jahresmitte des Vorjahres.

Die jahresdurchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften wird auf Grundlage
der nach § 53 erstellten Statistik ermittelt.

(8) Die sich jeweils nach Absatz 7 ergebende Höhe der Beteiligung des Bundes wird
jährlich, letztmalig für das Jahr 2010, durch Bundesgesetz festgelegt. Einer Neu-
festlegung der Beteiligung des Bundes bedarf es nicht, wenn die maßgebliche Ver-
änderung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften nicht mehr als 0,5 vom Hundert
beträgt; in diesem Fall gilt die zuletzt festgelegte Höhe der Beteiligung des Bundes
weiter fort. Sofern nach Maßgabe der Entwicklung der Zahl der Bedarfsgemein-
schaften ein negativer Beteiligungssatz festgelegt werden müsste, ist die Beteili-
gung auf 0 vom Hundert festzulegen. Die Höhe der Beteiligung des Bundes an den
in Absatz 5 genannten Leistungen beträgt höchstens 49 vom Hundert.

(9) Die Angemessenheit der Beteiligung des Bundes an den in Absatz 5 genannten
Leistungen wird im Jahr 2010 überprüft. Eine Neuregelung für die Jahre ab 2011 er-
folgt durch Bundesgesetz.

(10) Der Anteil des Bundes an den in Absatz 5 genannten Leistungen wird den Län-
dern erstattet. Der Abruf der Erstattungen ist zur Monatsmitte und zum Monats-
ende zulässig. Soweit eine Bundesbeteiligung für Zahlungen geltend gemacht wird,
die wegen des fristgerechten Eingangs beim Empfänger bereits am Ende eines
Haushaltsjahres geleistet wurden, aber erst im folgenden Haushaltsjahr fällig wer-
den, ist die für das folgende Haushaltsjahr geltende Bundesbeteiligung maßgeb-
lich.
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§ 47 Aufsicht

(1) Soweit die Bundesagentur Leistungen nach diesem Buch erbringt, führt das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales die Rechtsaufsicht und die Fachaufsicht. Das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann der Bundesagentur Weisungen
erteilen und sie an seine Auffassung binden; es kann organisatorische Maßnahmen
zur Wahrung der Interessen des Bundes an der Umsetzung der Grundsicherung für
Arbeitsuchende treffen. Die Aufsicht über die zugelassenen kommunalen Träger
obliegt den zuständigen Landesbehörden. Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales kann allgemeine Verwaltungsvorschriften für die Abrechnung der Auf-
wendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende erlassen.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch Rechtsverordnung
ohne Zustimmung des Bundesrates die Wahrnehmung von Aufgaben nach Absatz 1
auf eine Bundesoberbehörde übertragen.

§ 48 Zielvereinbarungen

Im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen soll das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales mit der Bundesagentur Vereinbarungen zur Errei-
chung der Ziele nach diesem Buch abschließen. Die Vereinbarungen können

1. erforderliche Genehmigungen oder Zustimmungen des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales ersetzen,

1. die Selbstbewirtschaftung von Haushaltsmitteln für Leistungen zur Eingliede-
rung in Arbeit sowie für Verwaltungskosten zulassen.
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§ 49 Innenrevision

(1) Die Bundesagentur stellt durch organisatorische Maßnahmen sicher, dass in
allen Dienststellen und Arbeitsgemeinschaften nach § 44b durch eigenes, nicht der
Dienststelle angehörendes Personal geprüft wird, ob von ihr Leistungen nach die-
sem Buch unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen nicht hätten erbracht
werden dürfen oder zweckmäßiger oder wirtschaftlicher hätten eingesetzt werden
können. Mit der Durchführung der Prüfungen können Dritte beauftragt werden.

(2) Das Prüfpersonal der Bundesagentur ist für die Zeit seiner Prüftätigkeit fachlich
unmittelbar der Leitung der Dienststelle unterstellt, in der es beschäftigt ist.

(3) Der Vorstand legt die Berichte nach Absatz 1 unverzüglich dem Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales vor.

Kapitel 6
Datenübermittlung und Datenschutz

§ 50 Datenübermittlung

(1) Die Bundesagentur, die kommunalen Träger, die zugelassenen kommunalen Trä-
ger, die für die Bekämpfung von Leistungsmissbrauch und illegaler Beschäftigung
zuständigen Stellen und mit der Wahrnehmung von Aufgaben beauftragte Dritte
sollen sich gegenseitig Sozialdaten übermitteln, soweit dies zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben nach diesem Buch oder dem Dritten Buch erforderlich ist.

(2) Soweit Arbeitsgemeinschaften die Aufgaben der Agenturen für Arbeit wahrneh-
men (§ 44b Abs. 3 Satz 1), ist die Bundesagentur verantwortliche Stelle nach § 67 Abs.
9 des Zehnten Buches.
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§ 51 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Sozialdaten
durch nichtöffentliche Stellen

Die Träger der Leistungen nach diesem Buch dürfen abweichend von § 80 Abs. 5 des
Zehnten Buches zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Buch einschließlich der
Erbringung von Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und Bekämpfung von Leis-
tungsmissbrauch nichtöffentliche Stellen mit der Erhebung, Verarbeitung und Nut-
zung von Sozialdaten beauftragen, auch soweit die Speicherung der Daten den
gesamten Datenbestand umfasst.

§ 51a Kundennummer

Jeder Person, die Leistungen nach diesem Gesetz bezieht, wird einmalig eine ein-
deutige, von der Bundesagentur oder im Auftrag der Bundesagentur von den zu-
gelassenen kommunalen Trägern vergebene Kundennummer zugeteilt. Die
Kundennummer ist vom Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende als Iden-
tifikationsmerkmal zu nutzen und dient ausschließlich diesem Zweck sowie den
Zwecken nach § 51b Abs. 4. Soweit vorhanden, ist die schon beim Vorbezug von Leis-
tungen nach dem Dritten Buch vergebene Kundennummer der Bundesagentur zu
verwenden. Die Kundennummer bleibt der jeweiligen Person auch zugeordnet,
wenn sie den Träger wechselt. Bei erneuter Leistung nach längerer Zeit ohne Inan-
spruchnahme von Leistungen nach diesem Buch oder nach dem Dritten Buch wird
eine neue Kundennummer vergeben. Diese Regelungen gelten entsprechend auch
für Bedarfsgemeinschaften. Bei der Übermittlung der Daten verwenden die Träger
eine eindeutige, von der Bundesagentur vergebene Trägernummer.

§ 51b Datenerhebung und -verarbeitung durch die Träger
der Grundsicherung für Arbeitsuchende

(1) Die zuständigen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende erheben laufend
die sich bei der Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende ergebenden
Daten über 
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1. die Empfänger von Leistungen nach diesem Gesetz, einschließlich aller Mit-
glieder von Bedarfsgemeinschaften,

2. die Art und Dauer der gewährten Leistungen und Maßnahmen sowie die Art
der Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt,

3. die Ausgaben und Einnahmen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeit-
suchende,

4. die Stellenangebote, die ihnen von den Arbeitgebern mit einem Auftrag zur
Vermittlung gemeldet wurden.

Die kommunalen Träger und die zugelassenen kommunalen Träger übermitteln der
Bundesagentur die Daten nach Satz 1 als personenbezogene Datensätze unter An-
gabe der Kundennummer sowie der Nummer der Bedarfsgemeinschaft nach § 51a.
Für jedes der in Satz 1 Nr. 4 genannten Stellenangebote übermitteln die zuständigen
Träger einen Datensatz unter Angabe eines eindeutigen Identifikationsmerkmals.

(2) Im Rahmen von Absatz 1 Nr. 1 und 2 sind Angaben über

1. Familien- und Vornamen; Anschrift; Familienstand; Geschlecht; Geburts-
datum; Staatsangehörigkeit, bei Ausländern auch der aufenthaltsrechtliche
Status; Sozialversicherungsnummer, soweit bekannt; Stellung innerhalb der
Bedarfsgemeinschaft; Zahl aller Mitglieder und Zusammensetzung nach
Altersstruktur der Bedarfsgemeinschaft; Änderungen der Zusammensetzung
der Bedarfsgemeinschaft; Zahl aller Haushaltsmitglieder; Art der gewährten
Mehrbedarfszuschläge; 

2. Datum der Antragstellung, Beginn und Ende, Art und Höhe der Leistungen und
Maßnahmen an die einzelnen Leistungsempfänger (einschließlich der Leistun-
gen nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4), Anspruch und Bruttobedarf je Monat, an-
erkannte monatliche Bruttokaltmiete; Angaben zu Grund, Art und Umfang von
Sanktionen nach den §§ 31 und 32 sowie von Anreizen nach den §§ 29 und 30;
Beendigung der Hilfe auf Grund der Einstellung der Leistungen;
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3. Art und Höhe der angerechneten Einkommen, übergegangenen Ansprüche
und des Vermögens für alle Leistungsempfänger;

4. für 15- bis unter 67-jährige Leistungsempfänger zusätzlich zu den unter Num-
mer 1 und Nummer 2 genannten Merkmalen: höchster Schulabschluss an all-
gemein bildenden Schulen; höchster Berufsbildungs- bzw. Studienabschluss
(Beruf); Angaben zur Erwerbsfähigkeit sowie zu Art und Umfang einer Erwerbs-
minderung; Zumutbarkeit der Arbeitsaufnahme oder Gründe, die einer Zumut-
barkeit entgegenstehen; Beteiligung am Erwerbsleben einschließlich Art und
Umfang der Erwerbstätigkeit; Arbeitssuche und Arbeitslosigkeit nach § 118 des
Dritten Buches; Angaben zur Anwendung von § 65 Abs. 4

zu erheben und zu übermitteln.

(3) Im Rahmen von Absatz 1 Nr. 3 sind Art und Sitz der zuständigen Agentur für
Arbeit, des zuständigen zugelassenen kommunalen Trägers oder des zuständigen
kommunalen Trägers, Einnahmen und Ausgaben nach Höhe sowie Einnahme- und
Leistungsarten zu erheben und zu übermitteln.

(3a) Im Rahmen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 4 sind Angaben über Betriebsnummer oder
Name und Anschrift des Betriebes, die Anzahl der gemeldeten und offenen Stellen,
die Art der Stellen und deren frühestmöglichen Besetzungstermin, die geforderte
Arbeitszeit, den gewünschten Beruf, Altersbegrenzungen der Stellen, den Arbeits-
ort sowie den Wirtschaftszweig des meldenden Betriebes und – sofern es sich um
befristete Stellen handelt – die Befristungsdauer zu erheben und zu übermitteln.
Für Ausbildungsstellen sind darüber hinaus Angaben zur Ausbildungseignung des
meldenden Betriebes und zum Ausbildungsbeginn erforderlich.

(4) Die nach den Absätzen 1 bis 3a erhobenen und übermittelten Daten können nur
– unbeschadet auf sonstiger gesetzlicher Grundlagen bestehender Mitteilungs-
pflichten – zu folgenden Zwecken verarbeitet und genutzt werden:

1. bei der zukünftigen Gewährung von Leistungen nach diesem und dem Dritten
Buch an die von den Erhebungen betroffenen Personen,
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2. bei Überprüfungen der Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende auf
korrekte und wirtschaftliche Leistungserbringung,

3. bei der Erstellung von Statistiken, Eingliederungsbilanzen und Controlling-
berichten durch die Bundesagentur, der laufenden Berichterstattung und der
Wirkungsforschung nach § 6c und den §§ 53 bis 55,

4. bei der Durchführung des automatisierten Datenabgleichs nach § 52 sowie

5. bei der Bekämpfung von Leistungsmissbrauch.

(5) Die Bundesagentur regelt im Benehmen mit den kommunalen Spitzenver-
bänden auf Bundesebene den genauen Umfang der nach den Absätzen 1 bis 3 zu
übermittelnden Informationen, einschließlich einer Inventurmeldung, sowie die
Fristen für deren Übermittlung. Sie regelt ebenso die zu verwendenden Systema-
tiken, die Art der Übermittlung der Datensätze einschließlich der Datenformate
sowie Aufbau, Vergabe, Verwendung und Löschungsfristen von Kunden- und
Bedarfsgemeinschaftsnummern nach § 51a.

§ 51c Verordnungsermächtigung

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung grundsätzliche Festlegungen zu Art und Umfang der Datenübermitt-
lungen nach § 51b, insbesondere zu Inhalten nach den Absätzen 2 und 3, vorzu-
nehmen.

§ 52 Automatisierter Datenabgleich

(1) Die Bundesagentur und die zugelassenen kommunalen Träger überprüfen Per-
sonen, die Leistungen nach diesem Buch beziehen, zum 1. Januar, 1. April, 1. Juli und
1. Oktober im Wege des automatisierten Datenabgleichs daraufhin,
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1. ob und in welcher Höhe und für welche Zeiträume von ihnen Leistungen der
Träger der gesetzlichen Unfall- oder Rentenversicherung bezogen werden oder
wurden,

2. ob und in welchem Umfang Zeiten des Leistungsbezuges nach diesem Buch
mit Zeiten einer Versicherungspflicht oder Zeiten einer geringfügigen Beschäf-
tigung zusammentreffen,

3. ob und welche Daten nach § 45d Abs. 1 und § 45e des Einkommensteuergeset-
zes an das Bundeszentralamt für Steuern übermittelt worden sind,

4. ob und in welcher Höhe ein Kapital nach § 12 Abs. 2 Nr. 2 nicht mehr dem Zweck
einer geförderten zusätzlichen Altersvorsorge im Sinne des § 10a oder des Ab-
schnitts XI des Einkommensteuergesetzes dient,

5. ob und in welcher Höhe und für welche Zeiträume von ihnen Leistungen der
Träger der Sozialhilfe bezogen werden oder wurden,

6. ob und in welcher Höhe und für welche Zeiträume von ihnen Leistungen der
Bundesagentur als Träger der Arbeitsförderung nach dem Dritten Buch be-
zogen werden oder wurden,

7. ob und in welcher Höhe und für welche Zeiträume von ihnen Leistungen anderer
Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende bezogen werden oder wurden.

(2) Zur Durchführung des automatisierten Datenabgleichs dürfen die Träger der
Leistungen nach diesem Buch die folgenden Daten einer Person, die Leistungen
nach diesem Buch bezieht, an die in Absatz 1 genannten Stellen übermitteln:

1. Name und Vorname,

2. Geburtsdatum und -ort,

3. Anschrift,

4. Versicherungsnummer.
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(2a) Die Datenstelle der Rentenversicherungsträger darf als Vermittlungsstelle die
nach den Absätzen 1 und 2 übermittelten Daten speichern und nutzen, soweit dies
für die Datenabgleiche nach den Absätzen 1 und 2 erforderlich ist. Sie darf die Daten
der Stammsatzdatei (§ 150 des Sechsten Buches) und der bei ihr für die Prüfung bei
den Arbeitgebern geführten Datei (§ 28p Abs. 8 Satz 2 des Vierten Buches) nutzen,
soweit die Daten für die Datenabgleiche erforderlich sind. Die nach Satz 1 bei der
Datenstelle der Rentenversicherungsträger gespeicherten Daten sind unverzüglich
nach Abschluss des Datenabgleichs zu löschen.

(3) Die den in Absatz 1 genannten Stellen überlassenen Daten und Datenträger sind
nach Durchführung des Abgleichs unverzüglich zurückzugeben, zu löschen oder zu
vernichten. Die Träger der Leistungen nach diesem Buch dürfen die ihnen übermit-
telten Daten nur zur Überprüfung nach Absatz 1 nutzen. Die übermittelten Daten
der Personen, bei denen die Überprüfung zu keinen abweichenden Feststellungen
führt, sind unverzüglich zu löschen.

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung das Nähere über das Verfahren des automatisierten Datenabgleichs und
die Kosten des Verfahrens zu regeln; dabei ist vorzusehen, dass die Zuleitung an die
Auskunftsstellen durch eine zentrale Vermittlungsstelle (Kopfstelle) zu erfolgen hat,
deren Zuständigkeitsbereich zumindest das Gebiet eines Bundeslandes umfasst.

§ 52a Überprüfung von Daten

(1) Die Agentur für Arbeit darf bei Personen, die Leistungen nach diesem Buch
beantragt haben, beziehen oder bezogen haben, Auskunft einholen

1. über die in § 39 Abs. 1 Nr. 5 und 11 des Straßenverkehrsgesetzes angeführten
Daten über ein Fahrzeug, für das die Person als Halter eingetragen ist, bei dem
Zentralen Fahrzeugregister;

2. aus dem Melderegister nach § 21 des Melderechtsrahmengesetzes und dem
Ausländerzentralregister, soweit dies zur Bekämpfung von Leistungs-
missbrauch erforderlich ist.



162 Gesetzestext

(2) Die Agentur für Arbeit darf Daten von Personen, die Leistungen nach diesem
Buch beantragt haben, beziehen oder bezogen haben und die Wohngeld beantragt
haben, beziehen oder bezogen haben, an die nach dem Wohngeldgesetz zustän-
dige Behörde übermitteln, soweit dies zur Feststellung der Voraussetzungen des
Ausschlusses vom Wohngeld (§ 1 Abs. 2 des Wohngeldgesetzes) erforderlich ist. Die
Übermittlung der in § 52 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 genannten Daten ist zulässig. Die in Absatz
1 genannten Behörden führen die Überprüfung durch und teilen das Ergebnis der
Überprüfungen der Agentur für Arbeit unverzüglich mit. Die in Absatz 1 und Satz 1
genannten Behörden haben die ihnen übermittelten Daten nach Abschluss der
Überprüfung unverzüglich zu löschen.

Kapitel 7
Statistik und Forschung

§ 53 Statistik und Übermittlung statistischer Daten

(1) Die Bundesagentur erstellt aus den bei der Durchführung der Grundsicherung
für Arbeitsuchende von ihr nach § 51b erhaltenen und den ihr von den kommuna-
len Trägern und den zugelassenen kommunalen Trägern nach § 51b übermittelten
Daten Statistiken. Sie übernimmt die laufende Berichterstattung und bezieht die
Leistungen nach diesem Buch in die Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ein.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann Art und Umfang sowie
Tatbestände und Merkmale der Statistiken und der Berichterstattung näher be-
stimmen.

(3) Die Bundesagentur legt die Statistiken nach Absatz 1 dem Bundesministerium
für Arbeit und Soziales vor und veröffentlicht sie in geeigneter Form. Sie gewährleis-
tet, dass auch kurzfristigem Informationsbedarf des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales entsprochen werden kann.
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(4) Die Bundesagentur stellt den statistischen Stellen der Kreise und kreisfreien Städ-
te die für Zwecke der Planungsunterstützung und für die Sozialberichterstattung
erforderlichen Daten und Tabellen der Arbeitsmarkt- und Grundsicherungsstatistik
zur Verfügung.

(5) Die Bundesagentur kann dem Statistischen Bundesamt und den statistischen
Ämtern der Länder für Zwecke der Planungsunterstützung und für die Sozial-
berichterstattung für ihren Zuständigkeitsbereich Daten und Tabellen der Arbeits-
markt- und Grundsicherungsstatistik zur Verfügung stellen. Sie ist berechtigt, dem
Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern der Länder für ergänzende
Auswertungen anonymisierte und pseudonymisierte Einzeldaten zu übermitteln.
Bei der Übermittlung von pseudonymisierten Einzeldaten sind die Namen durch
jeweils neu zu generierende Pseudonyme zu ersetzen. Nicht pseudonymisierte
Anschriften dürfen nur zum Zwecke der Zuordnung zu statistischen Blöcken über-
mittelt werden.

(6) Die Bundesagentur ist berechtigt, für ausschließlich statistische Zwecke den zur
Durchführung statistischer Aufgaben zuständigen Stellen der Gemeinden und Ge-
meindeverbände für ihren Zuständigkeitsbereich Daten und Tabellen der Arbeits-
markt- und Grundsicherungsstatistik sowie anonymisierte und pseudonymisierte
Einzeldaten zu übermitteln, soweit die Voraussetzungen nach § 16 Abs. 5 Satz 2 des
Bundesstatistikgesetzes gegeben sind. Bei der Übermittlung von pseudonymisier-
ten Einzeldaten sind die Namen durch jeweils neu zu generierende Pseudonyme zu
ersetzen. Dabei dürfen nur Angaben zu kleinräumigen Gebietseinheiten, nicht aber
die genauen Anschriften übermittelt werden.

(7) Die §§ 280 und 281 des Dritten Buches gelten entsprechend. § 282a des Dritten
Buches gilt mit der Maßgabe, dass Daten und Tabellen der Arbeitsmarkt- und
Grundsicherungsstatistik auch den zur Durchführung statistischer Aufgaben zu-
ständigen Stellen der Kreise und kreisfreien Städte sowie der Gemeinden und
Gemeindeverbänden übermittelt werden dürfen, soweit die Voraussetzungen nach
§ 16 Abs. 5 Satz 2 des Bundesstatistikgesetzes gegeben sind.
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§ 53a Arbeitslose

(1) Arbeitslose im Sinne dieses Gesetzes sind erwerbsfähige Hilfebedürftige, die die
Voraussetzungen des § 16 des Dritten Buches in sinngemäßer Anwendung erfüllen.

(2) Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die nach Vollendung des 58. Lebensjahres min-
destens für die Dauer von zwölf Monaten Leistungen der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende bezogen haben, ohne dass ihnen eine sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung angeboten worden ist, gelten nach Ablauf dieses Zeitraums für die
Dauer des jeweiligen Leistungsbezugs nicht als arbeitslos.

§ 54 Eingliederungsbilanz

Jede Agentur für Arbeit erstellt für die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit eine
Eingliederungsbilanz. § 11 des Dritten Buches gilt entsprechend. Soweit einzelne
Maßnahmen nicht unmittelbar zur Eingliederung in Arbeit führen, sind von der
Bundesagentur andere Indikatoren zu entwickeln, die den Integrationsfortschritt
der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in geeigneter Weise abbilden.

§ 55 Wirkungsforschung

Die Wirkungen der Leistungen zur Eingliederung und der Leistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhalts sind regelmäßig und zeitnah zu untersuchen und in die
Arbeitsmarkt und Berufsforschung nach § 282 des Dritten Buches einzubeziehen.
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und die Bundesagentur können in
Vereinbarungen Einzelheiten der Wirkungsforschung festlegen. Soweit zweck-
mäßig, können Dritte mit der Wirkungsforschung beauftragt werden.
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Kapitel 8
Mitwirkungspflichten
§ 56 Anzeige- und Bescheinigungspflicht bei Arbeitsunfähigkeit

Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
beantragt haben oder beziehen, sind verpflichtet, der Agentur für Arbeit 

1. eine eingetretene Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unver-
züglich anzuzeigen und

2. spätestens vor Ablauf des dritten Kalendertages nach Eintritt der Arbeitsun-
fähigkeit eine ärztliche Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit und deren
voraussichtliche Dauer vorzulegen.

Die Agentur für Arbeit ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung
früher zu verlangen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheinigung
angegeben, so ist der Agentur für Arbeit eine neue ärztliche Bescheinigung vorzu-
legen. Die Bescheinigungen müssen einen Vermerk des behandelnden Arztes da-
rüber enthalten, dass dem Träger der Krankenversicherung unverzüglich eine
Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit mit Angaben über den Befund und die
voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit übersandt wird.

§ 57 Auskunftspflicht von Arbeitgebern

Arbeitgeber haben der Agentur für Arbeit auf deren Verlangen Auskunft über
solche Tatsachen zu geben, die für die Entscheidung über einen Anspruch auf Leis-
tungen nach diesem Buch erheblich sein können; die Agentur für Arbeit kann hier-
für die Benutzung eines Vordrucks verlangen. Die Auskunftspflicht erstreckt sich
auch auf Angaben über das Ende und den Grund für die Beendigung des Beschäfti-
gungsverhältnisses.
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§ 58 Einkommensbescheinigung

(1) Wer jemanden, der laufende Geldleistungen nach diesem Buch beantragt hat
oder bezieht, gegen Arbeitsentgelt beschäftigt, ist verpflichtet, diesem unverzüg-
lich Art und Dauer dieser Erwerbstätigkeit sowie die Höhe des Arbeitsentgelts oder
der Vergütung für die Zeiten zu bescheinigen, für die diese Leistung beantragt wor-
den ist oder bezogen wird. Dabei ist der von der Agentur für Arbeit vorgesehene
Vordruck zu benutzen. Die Bescheinigung ist demjenigen, der die Leistung be-
antragt hat oder bezieht, unverzüglich auszuhändigen.

(2) Wer eine laufende Geldleistung nach diesem Buch beantragt hat oder bezieht
und gegen Arbeitsentgelt beschäftigt wird, ist verpflichtet, dem Arbeitgeber den
für die Bescheinigung des Arbeitsentgelts vorgeschriebenen Vordruck unverzüg-
lich vorzulegen.

§ 59 Meldepflicht

Die Vorschriften über die allgemeine Meldepflicht, § 309 des Dritten Buches, und
über die Meldepflicht bei Wechsel der Zuständigkeit, § 310 des Dritten Buches, sind
entsprechend anzuwenden.

§ 60 Auskunftspflicht und Mitwirkungspflicht Dritter

(1) Wer jemandem, der Leistungen nach diesem Buch beantragt hat oder bezieht,
Leistungen erbringt, die geeignet sind, diese Leistungen nach diesem Buch aus-
zuschließen oder zu mindern, hat der Agentur für Arbeit auf Verlangen hierüber
Auskunft zu erteilen, soweit es zur Durchführung der Aufgaben nach diesem Buch
erforderlich ist.

(2) Wer jemandem, der eine Leistung nach diesem Buch beantragt hat oder bezieht,
zu Leistungen verpflichtet ist, die geeignet sind, Leistungen nach diesem Buch aus-
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zuschließen oder zu mindern, oder wer für ihn Guthaben führt oder Vermögens-
gegenstände verwahrt, hat der Agentur für Arbeit auf Verlangen hierüber sowie
über damit im Zusammenhang stehendes Einkommen oder Vermögen Auskunft zu
erteilen, soweit es zur Durchführung der Aufgaben nach diesem Buch erforderlich
ist. § 21 Abs. 3 Satz 4 des Zehnten Buches gilt entsprechend. Für die Feststellung
einer Unterhaltsverpflichtung ist § 1605 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs an-
zuwenden.

(3) Wer jemanden, der

1. Leistungen nach diesem Buch beantragt hat oder bezieht oder dessen Partner
oder

2. nach Absatz 2 zur Auskunft verpflichtet ist,

beschäftigt, hat der Agentur für Arbeit auf Verlangen über die Beschäftigung, ins-
besondere über das Arbeitsentgelt, Auskunft zu erteilen, soweit es zur Durch-
führung der Aufgaben nach diesem Buch erforderlich ist.

(4) Sind Einkommen oder Vermögen des Partners zu berücksichtigen, haben

1. dieser Partner,

2. Dritte, die für diesen Partner Guthaben führen oder Vermögensgegenstände
verwahren, der Agentur für Arbeit auf Verlangen hierüber Auskunft zu ertei-
len, soweit es zur Durchführung der Aufgaben nach diesem Buch erforderlich
ist. § 21 Abs. 3 Satz 4 des Zehnten Buches gilt entsprechend.

(5) Wer jemanden, der Leistungen nach diesem Buch beantragt hat, bezieht oder
bezogen hat, beschäftigt, hat der Agentur für Arbeit auf Verlangen Einsicht in
Geschäftsbücher, Geschäftsunterlagen und Belege sowie in Listen, Entgeltverzeich-
nisse und Entgeltbelege für Heimarbeiter zu gewähren, soweit es zur Durchführung
der Aufgaben nach diesem Buch erforderlich ist.
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§ 61 Auskunftspflichten bei Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

(1) Träger, die eine Leistung zur Eingliederung in Arbeit erbracht haben oder erbrin-
gen, haben der Agentur für Arbeit unverzüglich Auskünfte über Tatsachen zu ertei-
len, die Aufschluss darüber geben, ob und inwieweit Leistungen zu Recht erbracht
worden sind oder werden. Sie haben Änderungen, die für die Leistungen erheblich
sind, unverzüglich der Agentur für Arbeit mitzuteilen.

(2) Die Teilnehmer an Maßnahmen zur Eingliederung sind verpflichtet,

1. der Agentur für Arbeit auf Verlangen Auskunft über den Eingliederungserfolg
der Maßnahme sowie alle weiteren Auskünfte zu erteilen, die zur Qualität-
sprüfung benötigt werden, und

2. eine Beurteilung ihrer Leistung und ihres Verhaltens durch den Maßnah-
meträger zuzulassen.

Die Maßnahmeträger sind verpflichtet, ihre Beurteilungen des Teilnehmers unver-
züglich der Agentur für Arbeit zu übermitteln.

§ 62 Schadenersatz

Wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. eine Einkommensbescheinigung nicht, nicht richtig oder nicht vollständig
ausfüllt,

2. eine Auskunft nach § 57 oder § 60 nicht, nicht richtig oder nicht vollständig
erteilt, ist zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.
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Kapitel 9
Bußgeldvorschriften

§ 63 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 57 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig erteilt,

2. entgegen § 58 Abs. 1 Satz 1 oder 3 Art oder Dauer der Erwerbstätigkeit oder die
Höhe des Arbeitsentgelts oder der Vergütung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig bescheinigt oder eine Bescheinigung nicht oder
nicht rechtzeitig aushändigt,

3. entgegen § 58 Abs. 2 einen Vordruck nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,

4. entgegen § 60 Abs. 1, 2 Satz 1, Abs. 3 oder 4 Satz 1 oder als privater Träger ent-
gegen § 61 Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig erteilt,

5. entgegen § 60 Abs. 5 Einsicht nicht oder nicht rechtzeitig gewährt oder

6. entgegen § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten Buches eine Änderung in den Ver-
hältnissen, die für einen Anspruch auf eine laufende Leistung erheblich ist,
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig mitteilt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 6 mit einer Geld-
buße bis zu fünftausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu
zweitausend Euro geahndet werden.
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Kapitel 10
Bekämpfung von Leistungsmissbrauch

§ 64 Zuständigkeit

(1) Für die Bekämpfung von Leistungsmissbrauch gilt § 319 des Dritten Buches ent-
sprechend.

(2) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über

Ordnungswidrigkeiten sind in den Fällen 1. des § 63 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 die Bundesagen-
tur, in den Fällen des § 44b Abs. 3 Satz 1 die Arbeitsgemeinschaft und in den Fällen
des § 6a der zugelassene kommunale Träger, 2. des § 63 Abs. 1 Nr. 6 die Bundesagen-
tur, in den Fällen des § 44b Abs. 3 Satz 1 die Arbeitsgemeinschaft und in den Fällen
des § 6a der zugelassene kommunale Träger, und die Behörden der Zollverwaltung
jeweils für ihren Geschäftsbereich.

Kapitel 11
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 65 Allgemeine Übergangsvorschriften

(1) Die Träger von Leistungen nach diesem Buch sollen ab 1. Oktober 2004 bei er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen, die Arbeitslosenhilfe, Eingliederungshilfe für Spät-
aussiedler oder Sozialhilfe beziehen, und den mit ihnen in einer Bedarfsgemein-
schaft lebenden Personen die für die Erbringung von Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts nach diesem Buch ab 1. Januar 2005 erforderlichen Angaben er-
heben. Sie können die Angaben nach Satz 1 bereits ab 1. August 2004 erheben. § 60
des Ersten Buches gilt entsprechend. Sie können die Angaben nach Satz 1 bereits ab
1. August 2004 erheben.

(2) Die Bundesagentur qualifiziert Mitarbeiter für die Wahrnehmung der Aufgaben
nach diesem Buch.
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(3) § 40 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend, wenn neben der Leistung nach § 19 Satz 1 Nr.1
und Satz 2 sowie § 28 Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz geleistet wurde.

(4) Abweichend von § 2 haben auch erwerbsfähige Hilfebedürftige Anspruch auf
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, die das 58. Lebensjahr vollendet
haben und die Regelvoraussetzungen des Anspruchs auf Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhalts allein deshalb nicht erfüllen, weil sie nicht arbeitsbereit sind
und nicht alle Möglichkeiten nutzen und nutzen wollen, ihre Hilfebedürftigkeit
durch Aufnahme einer Arbeit zu beenden. Vom 1. Januar 2008 an gilt Satz 1 nur
noch, wenn der Anspruch vor dem 1. Januar 2008 entstanden ist und der erwerbs-
fähige Hilfebedürftige vor diesem Tag das 58. Lebensjahr vollendet hat. § 428 des
Dritten Buches gilt entsprechend. Satz 1 gilt entsprechend für erwerbsfähige Per-
sonen, die bereits vor dem 1. Januar 2008 unter den Voraussetzungen des § 428
Abs. 1 des Dritten Buches Arbeitslosengeld bezogen haben und erstmals nach dem
31. Dezember 2007 hilfebedürftig werden.

(5) § 12 Abs. 2 Nr. 1 gilt mit der Maßgabe, dass für die in § 4 Abs. 2 Satz 2 der Arbeits-
losenhilfe-Verordnung vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3734) in der Fassung vom
31. Dezember 2004 genannten Personen an die Stelle des Grundfreibetrags in Höhe
von 150 Euro je vollendetem Lebensjahr ein Freibetrag von 520 Euro, an die Stelle
des Höchstfreibetrags in Höhe von jeweils 9.750 Euro ein Höchstfreibetrag in Höhe
von 33.800 Euro tritt.

(6) § 15 Abs. 1 Satz 2 gilt bis zum 31. Dezember 2006 mit der Maßgabe, dass die Ein-
gliederungsvereinbarung für bis zu zwölf Monate geschlossen werden soll.

§ 65a

(weggefallen)

§ 65b

(weggefallen)
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§ 65c Übergang bei verminderter Leistungsfähigkeit

In Fällen, in denen am 31. Dezember 2004

1. Arbeitslosenhilfe auf Grund von § 198 Satz 2 Nr. 3 in Verbindung mit § 125 des
Dritten Buches erbracht wurde oder

2. über den Antrag auf Rente wegen Erwerbsminderung eines Empfängers von
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz, der das 15. Le-
bensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, noch nicht
entschieden ist, gilt die Einigungsstelle nach § 44a Abs. 1 Satz 2 und § 45 am
1. Januar 2005 als angerufen.

§ 65d Übermittlung von Daten

(1) Der Träger der Sozialhilfe und die Agentur für Arbeit machen dem zuständigen
Leistungsträger auf Verlangen die bei ihnen vorhandenen Unterlagen über die
Gewährung von Leistungen für Personen, die Leistungen der Grundsicherung für
Arbeitsuchende beantragt haben oder beziehen, zugänglich, soweit deren Kennt-
nis im Einzelfall für die Erfüllung der Aufgaben nach diesem Buch erforderlich ist.

(2) Die Bundesagentur erstattet den Trägern der Sozialhilfe die Sachkosten, die
ihnen durch das Zugänglichmachen von Unterlagen entstehen; eine Pauschalie-
rung ist zulässig.

§ 65e Übergangsregelung zur Aufrechnung

Der zuständige Träger der Leistungen nach diesem Buch kann mit Zustimmung des
Trägers der Sozialhilfe dessen Ansprüche gegen den Hilfebedürftigen mit Geldleis-
tungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach den Voraussetzungen des § 43
Satz 1 aufrechnen. Die Aufrechnung wegen eines Anspruchs nach Satz 1 ist auf die
ersten zwei Jahre der Leistungserbringung nach diesem Buch beschränkt.
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§ 66

(weggefallen)

§ 67 Freibetragsneuregelungsgesetz

Die §§ 11 und 30 in der bis zum 30. September 2005 geltenden Fassung sind weiter-
hin anzuwenden für Bewilligungszeiträume (§ 41 Abs. 1 Satz 4), die vor dem 1. Okto-
ber 2005 beginnen, längstens jedoch bis zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.

§ 68 Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und
anderer Gesetze

(1) Die §§ 7, 9, 11 und 20 Abs. 1, 3 und 4 in der bis zum 30. Juni 2006 geltenden Fassung
sind weiterhin anzuwenden für Bewilligungszeiträume (§ 41 Abs. 1 Satz 4), die vor
dem 1. Juli 2006 beginnen.

(2) § 22 Abs. 2a Satz 1 gilt nicht für Personen, die am 17. Februar 2006 nicht mehr zum
Haushalt der Eltern oder eines Elternteils gehören.

§ 69 Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung für
Arbeitsuchende

(1) § 28 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 in der bis zum 31. Juli 2006 geltenden Fassung ist weiterhin
anzuwenden für Bewilligungszeiträume, die vor dem 1. August 2006 beginnen.

(2) § 31 Abs. 3 Satz 1 bis 4 und Abs. 5 Satz 2 bis 4 gilt mit der Maßgabe, dass Pflicht-
verletzungen vor dem 1. Januar 2007 keine Berücksichtigung finden.
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§ 70 Übergangsregelung zum Gesetz zur Umsetzung aufenthalts-
und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union

Für Ausländer, die einen Aufenthaltstitel nach § 104a Abs. 1 Satz 1 des Aufenthalts-
gesetzes erhalten, am 1. März 2007 leistungsberechtigt nach § 1 Abs. 1 des Asyl-
bewerberleistungsgesetzes waren und Sachleistungen erhalten haben, kann durch
Landesgesetz bestimmt werden, dass sie weiterhin Sachleistungen entsprechend
den Vorschriften des Asylbewerberleistungsgesetzes vom Land erhalten. Insoweit
erhalten diese Personen keine Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach
diesem Buch.

§ 71 Zweites Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
– Perspektiven für Langzeitarbeitslose mit besonderen
Vermittlungshemmnissen – JobPerspektive

(1) § 16a ist bis zum 31. März 2008 mit der Maßgabe anzuwenden, dass als Arbeit-
geber nur Träger im Sinne des § 21 des Dritten Buches und nur Arbeiten im Sinne
des § 260 Abs. 1 Nr. 2 und 3 des Dritten Buches gefördert werden können.

(2) § 16a Abs. 1 Nr. 2 gilt mit der Maßgabe, dass der Zeitraum von sechs Monaten
nach dem 30. September 2007 liegt. In besonders begründeten Einzelfällen kann
der Zeitraum von sechs Monaten auch vor dem 1. Oktober 2007 liegen.
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§ 72 Siebtes Gesetz zur Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
und anderer Gesetze

Abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 1 ist an erwerbsfähige Hilfebedürftige geleistetes
Arbeitslosengeld nicht als Einkommen zu berücksichtigen, soweit es aufgrund des
§ 434r des Dritten Buches für einen Zeitraum geleistet wird, in dem sie und die mit
ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen Leistungen nach diesem Buch
ohne Berücksichtigung des Arbeitslosengeldes erhalten haben. Satz 1 gilt entspre-
chend für erwerbsfähige Hilfebedürftige, denen aufgrund des § 434r des Dritten
Buches ein Gründungszuschuss nach § 57 des Dritten Buches oder Leistungen der
Entgeltsicherung für Ältere nach §421j des Dritten Buches geleistet wird.

Anlage (zu § 46 Abs. 9)

(weggefallen)



Baden-Württemberg

Landkreis Biberach

Landreis Bodenseekreis

Landkreis Ortenaukreis

Landkreis Tuttlingen

Landkreis Waldshut

Bayern

Stadt Erlangen

Landkreis Miesbach

Stadt Schweinfurt

Landkreis Würzburg

Brandenburg

Landkreis Spree-Neiße

Landkreis Uckermark

Landkreis Oberhavel

Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Landkreis Oder-Spree

Hessen

Landkreis Main-Kinzig-Kreis

Stadt Wiesbaden

Landkreis Main-Taunus-Kreis

Landkreis Fulda

Landkreis Odenwaldkreis

Landkreis Marburg-Biedenkopf

Landkreis Hochtaunuskreis

Landkreis Vogelsbergkreis

Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Landkreis Offenbach

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Landkreis Bergstraße

Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis

Mecklenburg-Vorpommern

Landkreis Ostvorpommern

Niedersachsen

Landkreis Osnabrück

Landkreis Peine

Landkreis Emsland

Landkreis Osterode am Harz

Landkreis Osterholz

Landkreis Grafschaft-Bentheim

Landkreis Leer

Landkreis Verden

Landkreis Oldenburg

Landkreis Göttingen

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Landkreis Soltau-Fallingbostel

Landkreis Ammerland
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Zugelassene  kommunale  Träger

Nach der Kommunalträger-Zulassungsverordnung vom 24.9.2004
sind für die Zeit vom 1.1.2005 – 31.12.2010 zugelassen:
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Nordrhein-Westfalen

Stadt Hamm

Stadt Mülheim a. d. Ruhr

Landkreis Steinfurt

Landkreis Coesfeld

Landkreis Düren

Landkreis Ennepe-Ruhr-Kreis

Landkreis Minden-Lübbecke

Landkreis Hochsauerlandkreis

Landkreis Kleve

Landkreis Borken

Rheinland-Pfalz

Landkreis Daun

Landkreis Südwestpfalz

Saarland

Landkreis St. Wedel

Sachsen

Landkreis Bautzen

Landkreis Kamenz

Landkreis Döbeln

Landkreis Meißen

Landkreis Muldentalkreis

Landkreis Löbau-Zittau

Sachsen-Anhalt

Landkreis Schönebeck

Landkreis Wernigerode

Landkreis Anhalt-Zerbst

Landkreis Merseburg-Querfurt

Landkreis Bernburg

Schleswig-Holstein

Landkreis Nordfriesland

Landkreis Schleswig-Flensburg

Thüringen

Stadt Jena

Landkreis Eichsfeld
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Bürgertelefon

Montag bis Donnerstag von 8 bis 20 Uhr

Sie fragen – wir antworten

Rente: 0 18 05 6767-10

Unfallversicherung/Ehrenamt: 0 18 05 6767-11

Arbeitsmarktpolitik und -förderung: 0 18 05 6767-12

Arbeitsrecht: 0 18 05 6767-13

Teilzeit, Altersteilzeit, Minijobs: 0 18 05 6767-14

Infos für behinderte Menschen: 0 18 05 6767-15

Europäischer Sozialfonds/Soziales Europa: 0 18 05 6767-19

Gehörlosen/Hörgeschädigten-Service:
info.gehoerlos@bmas.bund.de
Schreibtelefon: 0 18 05 6767-16
Fax: 0 18 05 6767-17
Gebärdentelefon: gebaerdentelefon@sip.bmas.buergerservice-bund.de

(Festpreis 14 Cent/Min. – abweichende/andere Preise aus den Mobilfunknetzen möglich.)

www.bmas.de · info@bmas.bund.de
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